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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

6l0/J betreffend Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden, welche die 

Abgeordneten Dr. Partik-Pable, Mag. Haupt und Motter am 28. Feber 

1991 an mich richteten, stelle ich zu den Punkten 1 bis 3 der An­

frage fest: 

Dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten als das 

für die Hochbauverwaltung des Bundes zuständige Ressort steht 

keine Kompetenz zur Erlassung eines generellen Rauchverbotes in 

öffentlichen Gebäuden zu. Diese Kompetenz besteht nur in den, dem 

Wirtschaftsministerium direkt unterstehenden Dienstgebäuden. In 

allen anderen, der Verwaltung des Bundesministerium für wirtschaft­

liche Angelegenheiten unterstehenden Gebäuden kann dies nur von 

den nützenden Ressorts bzw. den Leitern der Dienststellen dieser 

Ressorts erlassen werden. 

In der Zentral stelle des Wirtschaftsministeriums, im Regierungs­

gebäude, ist der Parteienverkehr dergestalt, daß die Erlassung 

eines generellen Rauchverbotes entbehrlich erscheint. Zur Prüfung 

der Einführung eines generellen Rauchverbotes in den nachgeordne-
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ten Dienststellen des Wirtschaftsministeriums habe ich die auf­

sichtsführenden Fachsektionen angewiesen, Erhebungen an den ein­

zelnen Dienststellen durchzuführen, um die Notwendigkeit der 

Einführung eines Rauchverbotes insbesondere bei verstärktem Par­

teienverkehr zu prüfen. 

Zum Schutz der nicht rauchenden Bediensteten des Wirtschaftsmini­

steriums wird bei Neuunterbringungen bzw. Übersiedlungen nach 

Möglichkeit Bedacht genommen, Raucher und Nichtraucher getrennt 

unterzubringen. Weiters werden im Interesse der Nichtraucher die 

Ressortangehörigen in einem Rundschreiben ersucht werden, bei 

Sitzungen nicht zu rauchen. 
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